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Beteiligung der Landesplanung als Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB 
hier: Landesplanerische Stellungnahme zum Vorentwurf des Bebauungsplans 

Nr. 24 „Gewerbegebiet an der Feuerwehr“ der Gemeinde Kritzmow, 

Landkreis Rostock 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
auf Grundlage der mir vorgelegten Unterlagen: 

- Satzung über den B-Plan mit Planzeichnung im Maßstab 1:1.000 und Textteil 
(Vorentwurf, Stand: Juli 2022) 

- Begründung zum B-Plan (Vorentwurf, Stand: Juli 2022) 
ergeht nachfolgende landesplanerische Stellungnahme zum o. g. B-Planvorentwurf: 

1. Planungsinhalt 

Schaffung bauplanungsrechtlicher Voraussetzungen für die Entwicklung eines 
Gewerbestandortes in Kritzmow auf bisher intensiv genutzter Ackerfläche durch Fest-
setzung eines Gewerbegebietes gemäß § 8 BauNVO mit entsprechender Erschlie-
ßung über eine Stichstraße von der Straße Am Karauschensoll. 
Der Plangeltungsbereich soll ca. 2,99 ha umfassen, davon ca. 1,65 ha GE. 
Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde ist er bereits gewerbliche 
Baufläche dargestellt, womit dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB ent-
sprochen wird. 

2. Beurteilungsgrundlagen 

Der Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 24 „Gewerbegebiet an der Feuerwehr“ der 
Gemeinde Kritzmow wird raumordnerisch unter Zugrundelegung des Landesraum-
entwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpommern (LEP-LVO M-V vom 27. Mai 
2016) und des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mittleres Mecklenburg/ 
Rostock (RREP MMR-LVO M-V vom 22. August 2011) beurteilt. 
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3. Ergebnis der Prüfung 

Der Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 24 „Gewerbegebiet an der Feuerwehr“ der 
Gemeinde Kritzmow ist nach Abwägung aller landesplanerischen Belange mit den 
Erfordernissen der Raumordnung vereinbar. 
Zur Begründung verweise ich auf meine Stellungnahme vom 05.07.2022 zur Pla-
nungsanzeige, die diesbezüglich weiterhin Gültigkeit behält. 
Mit Blick auf die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen für das Gewerbege-
biet ist hinsichtlich der Anforderungen des Landesraumentwicklungsprogramms zur 
Sicherung bedeutsamer Böden (Programmsatzes Z 4.5 (2)) festzustellen, dass die 
Bodenwerte im Plangebiet zwischen 46 und 54 liegen. In der Summe sind ca. 1,5 ha 
mit Werten von 50 und mehr von der Planung betroffen. Bei Flächengrößen der für 
die Landwirtschaft bedeutsamen Böden von unter 5 ha wird allerdings nicht von einer 
Raumbedeutsamkeit ausgegangen. 
Zu Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung werden aus raumordnerischer 
Sicht keine Hinweise gegeben. 
Der Bebauungsplan Nr. 24 ist im Amt unter der ROK-Nr. 2_036/22 erfasst. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
g e z .  D r .  J a n ß e n     nachrichtlich per E-Mail: 
Amtsleiter       

Landkreis Rostock 
Amt für Kreisentwicklung 
bauleitplanung@lkros.de 

 



Landkreis Rostock
Der Landrat
Amt für Kreisentwicklung
Sachgebiet Regional- und Bauleit-
planung

LANDKREIS ROSTOCK • Postfach 14 55 • 18264 Güstrow

Amt Warnow-West
Schulweg la
18198 Kritzmow

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 24 „Gewerbegebiet an

der Feuerwehr" der Gemeinde Kritzmow

hier: Abgabe einer Stellungnahme im Rahmen der Beteili-
gung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 Bau-
gesetzbuch (BauGB)

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch den Landkreis Rostock als Träger öffentlicher Belange wird folgende Stellung-
nahme zum oben genannten Planentwurf (Stand: Juli 2022) abgegeben:

Die Gemeinde Kritzmow beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.
24 die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung von klein- und mit-
telständigen Gewerbebetrieben zu schaffen. Es soll ein Gewerbegebiet nach § 8
Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt werden. Das Plangebiet ist als ge-
werbliche Fläche Bestandteil des wirksamen Flächennutzungsplans.

Der Bebauungsplan besteht aus einem Geltungsbereich, einer Nutzungsschablone
und textlichen Festsetzungen.

1. Festsetzung der abweichenden Bauweise

Gemäß der textlichen Festsetzung 2.1 wird die abweichende Bauweise festgelegt.
Danach sind Gebäudelängen von mehr als 50 m zulässig. Aus planungsrechtlicher
Sicht ist diese Festsetzung zu unbestimmt. Hierzu bestehen aus planungsrechtlicher
Sicht folgende Hinweise:

Nach § 22 Abs. 4 S. 1 BauNVO kann im Bebauungsplan eine von § 22 Abs. 1 BauNVO
abweichende Bauweise festgesetzt werden. „Wenn die gewünschte Bauweise nicht
alle Merkmale der offenen oder geschlossenen Bauweise beinhalten soll, besteht
die Möglichkeit, nach Abs. 4 eine abweichende Bauweise festzusetzen. Satz 2 der
Vorschrift stellt dabei klar, dass die abweichende Bauweise nicht nur Vorgaben bzgl.
der seitlichen Grundstücksgrenzen, sondern auch im Hinblick auf die vorderen und
rückwärtigen beinhalten kann. Auf jeden Fall muss aber die Bauweise, also die Stel-
lung der baulichen Anlagen in Bezug auf die Nachbargrenzen, geregelt werden. Soli
lediglich die bauordnungsrechtliche Tiefe der Abstandsflächen modifiziert werden,
ist hierfür eine Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 a BauGB spezieller.
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Abs. 4 legt keinen bestimmten Inhalt für Festsetzungen über eine abweichende Bauweise fest. Daher beschränkt sich
die Festsetzungsmöglichkeit nicht auf Modifizierungen der offenen Bauweise, sondern umfasst jegliche Regelung in
Bezug auf den zu den Grundstücksgrenzen einzuhaltenden Abstand. Es ist Sache des Satzungsgebers, die Merkmale
der gewollten Bauweise in jedem Einzelfall eindeutig zu bestimmen. Die Definition erfolgt zumeist im Rahmen einer
textlichen Festsetzung. Zwingend ist dies allerdings nicht. Eine zeichnerische Darstellung genügt, sofern sie eindeutig
und damit hinreichend bestimmt ist. Ein Rückgriff auf Festsetzungen nach § 23 —ggf. in Kombination mit Festsetzun-
gen zum Maß der baulichen Nutzung — ist ebenfalls zulässig. Nicht ausreichend ist die bloße Beschreibung in der Be-
gründung zum Bebauungsplan." (Quelle: Bönker/Bischopink, Baunutzungsverordnung, BauNVO § 22 Rn. 44, 45, beck-
online)

Die o. g. Festsetzung trifft keine Aussagen hinsichtlich der Stellung der baulichen Anlagen in Bezug auf die Nachbar-
grenzen. Der Gemeinde wird empfohlen, die in Rede stehende Festsetzung zu überarbeiten und Aussagen darüber
noch zu ergänzen.

2. Durch das Amt für Kreisentwicklung wurden die berührten Fachämter des Landkreises Rostock beteiligt:

• Bauamt (Amt 63)
o 633 Untere Denkmalschutzbehörde vom 20.07.2022

• Amt für Straßenbau und Verkehr (Amt 65)
o 652 Sachgebiet Straßenverkehr vom 12.08.2022

• Umweltamt (Amt 66)
o 661 Untere Naturschutzbehörde vom 17.08.2022
o 662 Untere Wasserbehörde vom 01.08.2022
o 664 Untere Immissionsschutzbehörde vom 05.08.2022
o 665 Untere Bodenschutzbehörde vom 01.08.2022

Die Fachstellungnahmen wurden bereits übersendet. Die für die Satzung relevanten Inhalte der Fachstellungnahmen
sind gleichfalls entsprechend zu berücksichtigen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Christian Fink
Amtsleiter

LANDKREIS-ROSTOCK.DE







Landkreis Rostock  Güstrow, 17.08.2022 
Umweltamt Unser Az: 66.0-51.10.10-5-1184 
Untere Naturschutzbehörde 
 
 
Amt für Kreisentwicklung 
SG Regional- und Bauleitplanung 
 
 
 
 
Stellungnahme zur Reg-Nr.: 057-057n-BP02400-E220701 
Vorhaben: Aufstellung Bebauungsplan Nr. 24 Gewerbegebiet an der Feuerwehr 
Vorhabensträger: Gemeinde Kritzmow 
 
 
Aus Sicht der Untere Naturschutzbehörde wird zum o.g. Vorentwurf wie folgt Stellung genommen: 

1. Dem Untersuchungsgrad wird nach aktuellem Kenntnisstand zugestimmt. 
2. Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen wird angeregt, 

den Zeitraum zwischen der Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung und der Baufeldfreimachung / 
Baubeginn ohne artenschutzfachlich relevant werdenden zeitlichen Verzug anzuschließen. 

3. Es wird darauf hingewiesen, dass die Anrechnung der Baum- und Heckenpflanzung im Rahmend 
der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung die Übernahme der Anerkennungsvoraussetzungen nach der 
HzE in die Festsetzungen des B-Planes bedarf. 

4. Es wird empfohlen, die Fläche des Abschirmgrün außerhalb der privaten Flächen sowie die 
Umsetzung außerhalb der privaten Umsetzung anzulegen. Die Umsetzung und der Erhalt können so 
durch die Gemeinde sicherer gestaltet werden. Dieser Hinweis erfolgt insbesondere mit dem Blick 
darauf, eine dauerhafte, durchgehende und einheitliche Struktur zur Abschirmung gegenüber der 
Wohnnutzung zu schaffen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Duwe 





















Wasser - und Bodenverband 

“Warnow - Beke“ 
 Neukirchener Weg 27 18246 Jürgenshagen  038466-20240 / 20440 

 WBV_Warnow-Beke@t-online.de ! 038466-20143 

Wasser-und Bodenverband „Warnow-Beke“  Bankverbindung: Volks- und Raiffeisenbank e. G. 
Körperschaft des öffentlichen Rechts  IBAN: DE55 1406 1308 0003 0562 28 
Verbandsvorsteher: Michael Constien  BIC: GENODEF1GUE 

Wasser- und Bodenverband „Warnow-Beke“ 

Neukirchener Weg 27   18246 Jürgenshagen 

Amt Warnow-West 
Bauamt 
Frau C. Kreienbring Jürgenshagen, den 15. Juli 2022 
Schulweg 1a Bearbeiter:  Rüdiger Barz 

18198 Kritzmow Aktenzeichen: WB22-142St 

Gemeinde Kritzmow - Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 24 Gewerbegebiet 
an der Feuerwehr 

Sehr geehrte Frau Kreienbring, 

das mit dem B-Plan 24 ausgewiesene Gewerbegebiet an der Feuerwehr grenzt im Südwesten 
an das Gewässer der 2. Ordnung 2LV4-R/4. Das Gewässer ist im angrenzenden Bereich ein 
offener Graben der in einen kleinen Teich mündet. Deren Abfluss bildet ein anfangs 
kleindimensioniertes bis zur Ortslage Stäbelow durchweg verrohrtes Gewässer. Es ist in 
anliegendem Luftbildauszug dargestellt. 

Seitens des WBV „Warnow-Beke“ bestehen folgende Hinweise und Forderungen: 

- Um die maschinelle Unterhaltung des beschriebenen Gewässerabschnitts gewährleisten 
zu können, ist ein von baulichen Anlagen und Anpflanzungen frei zu haltender 
Gewässerrandstreifen in einer Mindestbreite von 7 Meter, gemessen von der 
Böschungsoberkante, vorzusehen. 

- Für eine Einleitung von Regenwasser in das Gewässer der 2. Ordnung 2LV4-R/4 muss 
ein hydraulischer Nachweis erbracht werden. Nach derzeitigen Erfahrungen ist eine 
überlastungsfreie Einleitung ohne das Vorsehen einer Rückhaltung nicht möglich. 

Die Einleitung ist genehmigungspflichtig und muss bei der Unteren Wasserbehörde des 
Landkreises Rostock beantragt werden. 

Mit freundlichem Gruß 

i.A. Barz, Geschäftsführer 

Anlagen:  Luftbildauszug mit Gewässernetz 





Allgemeine Datenschutzinformation:  
Der Kontakt mit dem StALU MM ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden (Rechtsgrundlage: 
Art. 6 (1) e DSGVO i.V.m. § 4 (1) DSG M-V). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.regierung-mv.de/Datenschutz. 
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Aufstellung B-3ODQ�1U�����Ä*HZHUEHJHELHW�DQ�GHU�)HXHUZHKU³�GHU�*HPHLQGH�.ULtzmow 
Ihr Schreiben vom 14.07.2022 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu den eingereichten Unterlagen gebe ich im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange folgende Stellungnahme ab: 
 
Landwirtschaft 
 
Zu dem Vorhaben bestehen seitens der Belange der Landwirtschaft grundsätzlich keine 
Bedenken. Um Beachtung folgender Hinweise bzgl. der betroffenen landwirtschaftlichen Flächen 
wird jedoch gebeten: 
 

- Der Entzug bzw. die zeitweilige Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen ist auf den 
absolut notwendigen Umfang zu beschränken. Auf den zeitweilig in Anspruch 
genommenen Flächen ist die landwirtschaftliche Nutzbarkeit nach Abschluss der 
Baumaßnahmen vollständig wiederherzustellen. 

- Die Erreichbarkeit der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen mit landwirtschaftlicher 
Technik und die Funktionstüchtigkeit vorhandener Dränagesysteme sind sicherzustellen. 

- Für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind nach Möglichkeit landwirtschaftlich nicht 
nutzbare oder landwirtschaftlich weniger wertvolle Flächen vorzusehen. 

- Von den Planungen betroffene Landwirtschaftsbetriebe sind frühzeitig zu beteiligen und 
über zu erwartende Einschränkungen der landwirtschaftlichen Nutzbarkeit ihrer 
Eigentums- oder Pachtflächen zu informieren, damit vor Realisierung der Maßnahme ggf. 
erforderliche Ausgleichs- und Entschädigungsregelungen getroffen werden können. 

 
Hinsichtlich des Umfanges und Detaillierungsgrades der Umweltprüfung werden keine 
besonderen Anforderungen gestellt. 
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Wasserwirtschaft / WRRL 
 
Das Vorhaben betrifft direkt den nach WRRL berichtspflichtigen Grundwasserkörper 
WP_WA_8_16. Indirekt über die Regenentwässerung (Richtung Stäbelow) ist der Waidbach 
(Wasserkörper WABE-1300) betroffen. Über die Trinkwasserschutzzone ist die ebenfalls 
berichtspflichtige Warnow (Wasserkörper WAMU-0100) einzubeziehen. 
 
Die Belange der WRRL sind in der Umweltprüfung zu berücksichtigen und der aktuelle 
Bewirtschaftungsplan zu beachten. In der Tabelle im Umweltbericht fehlen für das Schutzgut 
Wasser die Betrachtung der Trinkwasserschutzzone der Warnow, die Abwasserentsorgung 
sowie die Prüfung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Bewirtschaftungsziele der 
betroffenen Wasserkörper. 
 
Bodenschutz 
 
Soweit im Rahmen von Baumaßnahmen Überschussböden anfallen bzw. Bodenmaterial auf dem 
Grundstück auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 BBodSchG Pflichtigen 
Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen. Die 
standorttypischen Gegebenheiten sind hierbei zu berücksichtigen. Die Forderungen der §§ 10 bis 
12 BBodSchV sind zu beachten. 
 
Sofern im Zuge der Baugrunderschließung Bohrungen niedergebracht werden, sind die 
ausführenden Firmen gegenüber dem LUNG M-V ± Geologischer Dienst ± meldepflichtig. 
 
Immissionsschutz und Abfallwirtschaft 
 
Seitens des StALU MM bestehen zum Vorhaben keine immissionsschutz- bzw. abfallrechtlichen 
Bedenken. 
 
Hinweisen möchte ich jedoch auf den Windpark Stäbelow, der in einer Entfernung ab ca. 2 km in 
westlicher Richtung des Plangebiets liegt. Die dort betriebenen Windenergieanlagen emittieren 
Schall im Rahmen der gesetzlichen Grenzwerte. Zudem kann es zu Schattenwurf kommen. 
 
 
Sonstige von unserer Behörde zu vertretende Belange sind vom o.g. Vorhaben nicht berührt. 
 
Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die von Ihnen vorgelegten Unterlagen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
Silke Krüger-Piehl 


